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Beschluss 

9 

9.0 

9.0.1 

Ressourcen 

Finanzen 

Finanz- und Aufgabenplanung 

2025-84 

 Politische Gemeinde Rüti - Finanzstrategie - Genehmigung 

Ausgangslage 

Für das Jahr 2025 ist ein Aufwandüberschuss von rund CHF 3,7 Mio. budgetiert. Bereits 

im Rahmen des Budgetprozesses hielt der Gemeinderat fest, dass ein derart hohes 

Defizit im Budget 2026 nicht mehr vertretbar ist. Deshalb wurde beschlossen, eine 

übergeordnete finanzielle Orientierung in Form einer Finanzstrategie zu erarbeiten. Diese 

ergänzt die bestehende mittelfristige Finanzplanung. 

 

An der Gemeinderatsklausur vom 8. April 2025 wurde ein erster Entwurf dieses 

Orientierungspapiers diskutiert, die strategische Stossrichtung gemeinsam abgestimmt 

und erste Massnahmen zur Konkretisierung und Weiterverfolgung angestossen. 

 

Die vorliegende Finanzstrategie bietet eine finanzpolitische Orientierung für Gemeinderat 

und Verwaltung. Sie stärkt die Steuerung, unterstützt die Priorisierung und schafft mehr 

Klarheit in der Planung. So hilft sie mit, den Finanzhaushalt gesund und langfristig tragbar 

zu halten. 

Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Der Beschluss verfolgt die Dimension Vorsorgen mit dem Leitsatz «Rüti orientiert sich mit 

seinem Steuerfuss am Bezirksdurchschnitt und finanziert seine Investitionen weitgehend 

aus eigenen Mitteln.» aus der Strategie «Rüti leben Rüti gestalten». 

Relevanz zur Erreichung der Klimaziele 

Keine Relevanz. 

Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 

Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 
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Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Für den Beschluss ist gemäss Art. 28 Abs. 1 Ziff. 2 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 

2019 der Gemeinderat zuständig.  

Beschluss 

1. Die vorliegende Finanzstrategie für die Politische Gemeinde Rüti wird genehmigt. 

2. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Gemeinderat 

- Kaderkonferenz 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 

- Internet « Politische Gemeinde Rüti - Finanzstrategie - Genehmigung 

- Archiv 

 

3. Beilagen: Finanzstrategie 
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